
Gemeinde Aumühle

Beschlussauszug
aus der

Sitzung Nr. 7 / 2018 - 2023 des Bauausschusses der Gemeinde 
Aumühle 

vom 12.02.2019

TOP 6 Bau- und Grundstücksangelegenheiten
Grundstück:    Aumühle, Sachsenwaldstraße 23
Flurstück:        2/6 + 93 der Flur 49
Bauvorhaben:  Veränderung einer endgültigen Grundstücksüber-
fahrt

Der Bauausschuss diskutiert.

Beschluss:
Der Bauausschuss der Gemeinde Aumühle beschließt, dem Antrag auf Veränderung einer end-
gültigen Grundstücksüberfahrt für das Grundstück „Sachsenwaldstraße 23“ 

(Flurstück 2/6 + 93 der Flur 49) zuzustimmen.

Folgende Auflagen und Bedingungen sind einzuhalten: 

1) Neben der Buche wird ein Beet (Vegetationsfläche) von ca. 90 cm Breite angelegt und dau-
erhaft erhalten.

2) Die Zufahrt wird in diesem Bereich entsprechend schmaler. 
3) Die Überfahrtsbreite an der vorderen Grundstücksgrenze wird an die Breite der neuen Zu-

fahrt angepasst.

Abstimmungsergebnis:

Stimmberechtigt: 6

Ja-Stimme(n): 5

Nein-Stimme(n): 0

Enthaltung(en): 1

Es liegen keine Ausschließungsgründe nach § 22 GO vor:



(Anmerkung zu Protokoll: Gem. II Nr. 1 B-Plan Nr. 4 sind alle Zuwegungen und Zufahrten in 
wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. Dies ist wegen des sensiblen Wurzelwer-
kes der „eingeschlossenen“ Buche unbedingt einzuhalten.)


	Auszug beglaubigt

